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V

Vorwort zur dreizehnten Auflage

Die seit der zwölften Auflage des Kommentars vorgenommenen Änderungen des
Wasserhaushaltsgesetzes sind wiederum überaus vielfältig und in ihrer praktischen
Tragweite durchaus bemerkenswert ausgefallen. Einmal mehr sind sie im Wesent-
lichen unionsrechtlich veranlasst. Hervorhebung verdienen die fortgesetzten Bemü-
hungen um den Schutz der Gewässer vor Belastungen aus der landwirtschaftlichen
Bodennutzung sowie die Umsetzung gleich mehrerer europäischer Richtlinien, na-
mentlich zur Reduzierung der Verunreinigung der Gewässer durch Kunststoffabfälle,
zur Beschleunigung von Verfahren zur Gewinnung elektrischer Energie aus erneuer-
baren Quellen und nicht zuletzt auch zur Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch.

Auf der anderen Seite spiegeln sich jedoch die zentralen Herausforderungen un-
serer Zeit für die Nutzung und den Schutz der Gewässer im Wasserhaushaltsgesetz
nach wie vor allenfalls im Ansatz wider: So lässt die anhaltende Krise der Wasserrah-
menrichtlinie nunmehr keinen vernünftigen Zweifel mehr an einer breitflächigen
Verfehlung der europäischen Umweltziele zum letzten Stichtag im Dezember 2027.
Gleichwohl verweigert sich die EU-Kommission noch der darob gebotenen Ände-
rung der Richtlinie und weist stattdessen die Verantwortung für das Fehlen aus erahn-
baren Gründen pauschal den Mitgliedstaaten zu. Sodann wirkt sich der Klimawandel
durch ein in der Bundesrepublik gegenwärtig noch temporär und regional signifikant
rückläufiges natürliches Wasserdargebot und durch die daraus resultierende Zuspit-
zung vormals kaum gekannter Wassernutzungskonflikte immer nachdrücklicher
auch auf den Wasserhaushalt aus. Schließlich hat sich jüngst die essenzielle Abhängig-
keit einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung von der uneingeschränkten
Funktionsfähigkeit der Energieversorgung und der globalen Lieferketten in nicht er-
warteter Deutlichkeit offenbart und so das Augenmerk auf neuartige, erhebliche Ge-
fährdungen der wasserbezogenen Daseinsvorsorge und der wirtschaftlichen Gewäs-
sernutzung im Gemeinwohlinteresse gelenkt. Der Bund hat das alles bislang nicht
zum Anlass genommen, das Gesetz diesen drängenden Bedürfnissen in konzeptionel-
ler Weise anzupassen und genügt sich in der Rolle des Kurators eines öffentlichen
Dialogs. Das Wasserhaushaltsgesetz, das seinem Herkommen nach ein Wasserrecht
für ein wasserreiches Land ist, vermag den neuen Aufgaben zwar auf Grund der Fle-
xibilität seines Instrumentariums im Ganzen noch zureichend gerecht zu werden,
doch bedingt der Verzicht auf gezielte gesetzliche Steuerung der identifizierten Kon-
fliktkonstellationen zwangsläufig eine gesteigerte Streitanfälligkeit und damit einher-
gehend eine auch verfassungsrechtlich problematische verstärkte Verlagerung der ma-
teriellen Entscheidungsgewalt auf die Organe der Exekutive und der Judikative. Diese
sind zudem in immer höherem und daher rechtlich unzuträglichem Maß von den
fachlichen Bewertungen externer Gutachter abhängig.

Vor diesem Hintergrund versucht der Kommentar, den seit seiner ersten Auflage
vor sechzig Jahren verfolgten Ansatz einer eng am Normtext ausgerichteten Erläute-
rung der rechtswissenschaftlichen und rechtspraktischen Implikationen des Wasser-
haushaltsgesetzes als Hilfestellung für die Bewältigung wasserrechtlicher Zweifels-
und Streitfragen möglichst konsequent aufrecht zu erhalten. Eine breite, wenngleich
wiederum naturgemäß nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit zu betreibende
Auswertung der wasserrechtlichen Rechtsprechung und Literatur soll weitergehende
Recherchen in allen tatsächlich relevanten Einzelfragen ermöglichen.

Sichtung und Sammlung der Quellen haben im Institut für Deutsches und Euro-
päisches Wasserwirtschaftsrecht dankenswerterweise Herr Dr. Christian Saßl, Frau
Selina Holbach, LL.M. und Herr Manuel Beh übernommen. Herr Beh war zudem
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für die aufwändige Aktualisierung des Landesrechts, die Manuskriptdurchsicht und
die Überarbeitung der Verzeichnisse verantwortlich, wofür ich ihm besonders dank-
bar bin.

Verkündungsstand desWHG ist der 11. Januar 2023; Rechtsprechung und Schrift-
tum wurden bis Dezember 2022, teilweise auch darüber hinaus berücksichtigt.

Trier, im Januar 2023 Der Verfasser
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Vorwort zur ersten Auflage

Der Erlaß des Wasserhaushaltsgesetzes liegt mehr als fünf Jahre zurück. Doch erst
im Juli 1962 ist das letzte der Landeswassergesetze ergangen, die das Rahmengesetz
des Bundes ausfüllen. Dieser Zeitpunkt mußte für eine eingehende Kommentierung
des Wasserhaushaltsgesetzes abgewartet werden; denn auf vielen in ihm behandelten
Teilgebieten ist das Gewicht der landesrechtlichen Vorschriften so groß, daß sie bei
einer Erläuterung, die für die tägliche Praxis brauchbar sein soll, nicht unberücksich-
tigt bleiben konnten.

Die Landeswassergesetze mußten deshalb in die Kommentierung einbezogen wer-
den. Aber es konnte nicht darauf ankommen, neben demWasserhaushaltsgesetz sämt-
liche Vorschriften der elf Landesgesetze zu erläutern. Diese Bestimmungen sind viel-
mehr soweit berücksichtigt worden, wie es notwendig erschien, um den Sinn und die
Tragweite der Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes zu klären und die Grundsätze
zu verdeutlichen, die das neueWasserrecht der Bundesrepublik beherrschen. Die dazu
vorgenommene Rechtsvergleichung wird, so hoffen wir, der Praxis unmittelbar zu-
gute kommen: Der Vergleich liefert wertvolle Anhaltspunkte für die Auslegung des
einzelnen Landesgesetzes, er zeigt vor allem auch, daß diese Gesetze in der Sache oft
stärker übereinstimmen, als es nach demWortlaut der Vorschriften den Anschein hat.
Indem der Kommentar dieses Gemeinsame herausstellt, möchte er dazu beitragen,
daß die neuen Vorschriften in den vom Gesetzgeber gezogenen Grenzen durch die
Verwaltungsbehörden und Gerichte einheitlich angewendet werden.

Bonn und Hannover, im Januar 1963 Die Verfasser
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